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Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten verlief der technische Fortschritt in einer
derart hohen Geschwindigkeit, dass die menschliche Vorstellungskraft
kaum Schritt halten konnte. Insbesondere im Bereich der Computertechnik
lässt sich dies an dem oft gewählten Beispiel verdeutlichen, dass selbst die
Rechenleistung eines heutigen Mobiltelefons die des zur ersten Mondlan‐
dung eingesetzten Navigationscomputers übersteigt.1 Der Gebrauch neuer
technischer Geräte führt zu Situationen, die der Gesetzgeber nicht vorher‐
sehen konnte. Daher ist im Bereich des sog. „Technikrechts“ eine bestän‐
dige Überprüfung notwendig, ob die geltenden gesetzlichen Regelungen
den veränderten Umständen in ausreichendem Maß Rechnung tragen kön‐
nen.

Die Entwicklung auf dem Gebiet der Computertechnik ebnete auch den
Weg für eine neue Gattung von Maschinen: die Roboter. Während sie
noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu ausschließlich in Science-
Fiction-Literatur existierten2, sind Roboter inzwischen Realität geworden
und beeinflussen vor allem in den letzten Jahrzehnten zunehmend nahezu
jeden Bereich des menschlichen Lebens. Roboter wurden und werden da‐
zu konzipiert, den Menschen Aufgaben abzunehmen, die sie nicht über‐
nehmen können oder wollen. Die Gründe hierfür können vielfältiger Natur
sein und reichen von Zeit- oder Kostenersparnis über Sicherheitsaspekte
bis hin zu dem Gesichtspunkt, dass der menschliche Körper faktisch nicht
in der Lage ist, bestimmte Aufgaben zu erfüllen.

Ein Wirkungsgebiet für Roboter, dem aus rechtlicher Sicht bislang sehr
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist ihr Einsatz im Bereich des
Militärs. Die Gesellschaft nimmt überwiegend lediglich die Entwicklung
und den Einsatz von Robotern in der Fertigungsindustrie bewundernd
wahr und hat dabei das Bild eines Roboters vor Augen, der mehr oder we‐
niger stupide Arbeiten innerhalb kürzester Zeit in Perfektion erledigen
kann. Hingegen rufen Begriffe wie „Militär-, Kriegs- oder Kampfroboter“

1 So Spicer, zitiert in: Drösser, Mit dem Handy zum Mond, in: Die Zeit, Ausgabe
2/2002, abrufbar unter: http://www.zeit .de/2002/02/200202_stimmts.xml
(14.02.2018).

2 Vgl. z.B. Čapek, R.U.R. – Rossumovi Univerzální Roboti, Prag 1921.
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noch immer Assoziationen zu Science-Fiction-Produktionen wie „Termi‐
nator“ oder „Star Wars“ hervor, deren Realisierung nie oder allenfalls in
ferner Zukunft stattfinden wird. Militärroboter sind jedoch bereits Realität
geworden und in den Kriegsgebieten schon seit einigen Jahren im Einsatz.
In den Medien liegt die Hauptwahrnehmung von Militärrobotern im Be‐
reich der Flugroboter, die zumeist als „Drohnen“ bezeichnet werden. Die
Namen der gebräuchlichsten militärischen Drohnen wie „Globaler Falke“
(„Global Hawk“3), „Raubtier“ („Predator“4) oder „Sensenmann“ („Rea‐
per“5) wecken Emotionen und dürften auch dazu beitragen, dass die dies‐
bezügliche öffentliche Debatte oftmals weniger rational geführt wird.6 Un‐
termauert wird diese These durch Schlagzeilen, in denen Phrasen wie
„Obamas Killerdrohnen“7 oder „Drohnenkrieg – Tod aus der Luft“8 selbst‐
verständlicherweise gebraucht werden.

Eine Betrachtung der Historie der Kriegsführung verdeutlicht, dass die
Entwicklung der Waffentechnik bis heute nahezu gänzlich darauf ausge‐
richtet ist, die motorischen Vorgänge der Kampfhandlungen, die ursprüng‐
lich ausschließlich durch den menschlichen Körper ausgeführt wurden,
vom menschlichen Körper zu externalisieren.9 Während anfangs die Men‐
schen beispielsweise lediglich mit ihren Fäusten oder direkt kontrollierba‐
ren Waffen wie Schwertern kämpften, gaben sie in der späteren Entwick‐
lung diese Kontrollierbarkeit immer weiter auf, z.B. durch die Verwen‐
dung von Speeren, (Wurf-)Geschossen, oder zuletzt Raketen.10 Dies hatte
zur Folge, dass die Zusammenhänge zwischen der Aktion des Kämpfers

3 Vgl. dazu Kap. 2, V, 1, S. 42.
4 Vgl. dazu Kap. 2, V, 2, S. 44.
5 Vgl. dazu Kap. 2, V, 2, S. 44.
6 Dies stellte bereits Marauhn fest: Marauhn, in: DSF, Beiträge vom 25.09.2012,

S. 26 (26), abrufbar unter: http://www.bundesstiftung-friedensforschung.de/images
/pdf/arbeitspapiere/arbeitspapiere9.pdf (24.06.2016).

7 Vgl. Musharbash, Obamas Killerdrohnen, Schattenkrieg des Friedensfürsten, in:
spiegel online Artikel vom 09.03.2010, abrufbar unter: http://www.spiegel.de/poli
tik/ausland/obamas-killerdrohnen-schattenkrieg-des-friedensfuersten-a-680242.
html (14.02.2018).

8 ZDF, Drohnenkrieg – Tod aus der Luft, Sendung vom 27.07.2015, abrufbar unter:
http://www.zdf.de/zdfzeit/drohnenkrieg-tod-aus-der-luft-39402694.html
(24.06.2016).

9 Vgl. Geser, in: ITAS, Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis, 20.
Jahrgang 2011, Heft 1, S. 52 (52).

10 Singer, Military Robots and the Laws of War, in: The New Atlantis, Number 23,
Winter 2009, S. 25 (42).
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und dem Erfolg der Handlung immer mittelbarer wurden.11 Auf der ande‐
ren Seite verblieben sämtliche sensorischen und reflexiv-beurteilenden
Prozesse bislang beim Menschen selbst.12 Auf diese Weise entstand so‐
wohl eine räumliche als auch eine emotionale Distanz zwischen Angreifer
und Angegriffenen. Mit der Entwicklung zu autonomer agierenden heuti‐
gen Militärrobotern vergrößerte sich diese Distanz weiter. So werden heut‐
zutage sogar Teile der sensorischen und reflexiv-beurteilenden Prozesse
zunehmend auf die Roboter selbst verlagert.

Durch den Einsatz von Robotern im militärischen Bereich wird das
Recht daher vor große Herausforderungen gestellt. Es muss dazu in der
Lage sein, mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten und regulie‐
rend eingreifen zu können. Der US-Politotologe und Robotikwissenschaft‐
ler Peter W. Singer stellte fest, dass diejenigen Staaten, die Militärroboter
bereits einsetzen, es versäumt haben, eindeutige rechtliche Regelungen
und Rahmenbedingungen zu schaffen, auf deren Grundlage der Militärro‐
botereinsatz überhaupt gerechtfertigt werden kann: „Wir haben die letzten
Jahre mehr Drohnenangriffe in Pakistan geflogen als Angriffe im ganzen
Kosovo-Krieg 1999. Und trotzdem wird in unseren Parlamenten kaum da‐
rüber diskutiert.“13

Neben der Schaffung eindeutiger rechtlicher Regelungen ist es darüber
hinaus in vielen Bereichen des Technikrechts notwendig, dem Einsatz der
neuen Technologien auch strafbewehrt Grenzen zu setzen. In strafrechtli‐
cher Hinsicht blieben jedoch die aufgeworfenen Fragen nach der Verant‐
wortlichkeit für Einsätze von Roboter im militärischen Bereich bis heute
weitgehend unbeantwortet. Die Thematik berührt insgesamt eine bisher
kaum erforschte Schnittstelle zwischen allgemeinem Strafrecht, Völker‐
strafrecht und allgemeinem Völkerrecht. Dies könnte neben der verkann‐
ten Aktualität dieser Thematik ein weiterer Grund dafür sein, dass sich aus
strafrechtlicher Sicht bisher kaum mit den Militärrobotern befasst wurde.

Eine strafrechtliche Auseinandersetzung mit dieser Thematik ist neben
dem Umstand, dass die Robotertechnologie schon bereits seit einigen
Jahrzehnten militärisch genutzt wird, auch aufgrund der besonderen in‐

11 Vgl. Geser, in: ITAS, Technikfolgenabschätzung – Theorie und Praxis, 20. Jahr‐
gang 2011, Heft 1, S. 52 (52).

12 Ibid.
13 Singer, zitiert nach: Rafii, Asimovs Nulltes Robotergesetz ist tot, in: Telepolis,

13.12.2009, abrufbar unter: http://www.heise.de/tp/artikel/31/31534/1.html
(14.02.2018).
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haltlichen Relevanz dieses Themas in den letzten Jahren dringend ange‐
zeigt: Erst neueste Entwicklungen im Bereich des Maschinenbaus, der
Sensortechnik und insbesondere der Computersysteme und Informations‐
technologien verbesserten die Umsetzungsmöglichkeiten des Potentials
unbemannter Flugroboter in deutlich größerem Umfang als bisher.14 So
absolvierte vor wenigen Jahren ein unbemanntes Luftfahrzeug erfolgreich
einen Testflug, das der Leistungsfähigkeit aktuell im Einsatz befindlicher
Systeme entspricht, jedoch hinsichtlich des Größen-, Gewichts- und Ener‐
giebedarfs etwa um den Faktor 20 reduziert werden konnte.15 Die Wich‐
tigkeit und Aktualität des Themenkomplexes Robotik und unbemannte
Kriegsführung hat auch in Europa stark zugenommen: Die EU-Kommissi‐
on verdoppelte zwischen 2007 und 2010 die Förderungen der europä‐
ischen Robotikforschung im militärischen Bereich auf fast 400 Millionen
Euro.16 Im neuen Programm „Horizon 2020“ wird die europäische Robo‐
tikforschung insgesamt sogar mit 700 Millionen Euro von der Europä‐
ischen Union gefördert.17

In vielen Bereichen übernimmt Technik, die für militärische Zwecke
entwickelt wurde, eine Vorbildfunktion für die zivile Nutzung und bildet
somit die Grundlage für technische Weiterentwicklungen auf dem zivilen
Markt. Mit der zivilen Nutzung neuer Technologien durch die allgemeine
Bevölkerung wird jedoch die Anzahl der Szenarien, in denen eine
(straf-)rechtliche Regulierung notwendig erscheint, potenziert. Unter Ein‐
satz neuer Technologie können einerseits neue Delikte möglich werden,
die strafrechtlich noch nicht erfasst wurden. Andererseits können beste‐
hende Delikte in völlig neuer Form begangen werden.

In der vorliegenden Arbeit soll daher eine Überprüfung des Einsatzes
von Robotern, eingeschränkt auf den wichtigen Bereich der Flugroboter
zu Kampf- und Überwachungszwecken, aus der Sicht des deutschen Straf‐
rechts durchgeführt werden.

14 Dabringer, in: Wagnsonner/Gugerel, Militärische Kulturen, S. 187 (189), abrufbar
unter: http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/20111212_et_militaeri
sche_kulturen_dabringer.pdf (14.02.2018).

15 Ibid.
16 Monroy, Israelische Armee arbeitet an Roboter-Einheit, in: Telepolis, 03.09.2011,

abrufbar unter: http://www.heise.de/tp/artikel/35/35391/1.html (14.02.2018).
17 Greif, EU fördert Robotik-Forschung mit 700 Millionen Euro, in: ZDnet, Artikel

vom 03.06.2014, abrufbar unter: http://www.zdnet.de/88194884/eu-foerdert-robo
tik-forschung-mit-700-millionen-euro/ (14.02.2018).
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Zu Beginn werden in einem technischen Teil Hintergründe und Defini‐
tionen zu den Begriffen Roboter, Militärrobotik sowie zivilen Überwa‐
chungsdrohnen dargestellt. Die Darstellung des aktuellen Stands der Tech‐
nik erfolgt soweit es zum Verständnis der anschließenden Kapitel erforder‐
lich und dies aufgrund der Geheimhaltung der militärischen Fakten über‐
haupt möglich ist.

Im zweiten Teil werden strafrechtliche Aspekte beim militärischen Ein‐
satz von unbemannten Luftsystemen behandelt und dabei zwischen den
verschiedenen völkerrechtlichen Ausgangssituationen außerhalb und in‐
nerhalb eines bewaffneten Konflikts differenziert. Innerhalb dieser Aus‐
gangssituationen wird darüber hinaus zwischen den unterschiedlichen mi‐
litärischen Einsatzmöglichkeiten, zu gezielten Tötungen einerseits und
nicht-letalen Aufklärungsmaßnahmen andererseits, unterschieden. Insbe‐
sondere die zuletzt genannte Differenzierung erfolgt oftmals in der media‐
len Berichterstattung nicht. Aus diesem Grund wird die Beurteilung von
gezielten Tötungen regelmäßig mit der Bewertung der dabei zum Einsatz
kommenden Mittel vermengt, weswegen Drohnen in der Öffentlichkeit als
überaus negativ wahrgenommen werden.18

Im letzten Teil werden schließlich ausgewählte strafrechtliche Aspekte
des zivilen Einsatzes von Drohnen untersucht. Neben dem Schwerpunkt
der Strafbarkeit von Bildaufnahmen, die mittels Drohnen getätigt werden,
erfolgt die Thematisierung von Rechtfertigungsproblematiken, die im Zu‐
sammenhang mit Drohnen stehen.

18 Ebenso Marauhn, in: DSF, Beiträge vom 25.09.2012, S. 26 (26 f.), abrufbar unter:
http://www.bundesstiftung-friedensforschung.de/images/pdf/arbeitspapiere/arbeits
papiere9.pdf (24.06.2016).
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Technischer Teil

Roboter – Begriff und begrifflicher Ursprung

Die Bedeutung des Begriffs „Roboter“ hat sich während der letzten Jahr‐
zehnte stark verändert. Ursprünglich stammt der heutige Begriff aus dem
slawischen Wort „robota“, dessen Übersetzung allgemein „Arbeit“ oder
spezieller „Fronarbeit“ oder „Zwangsarbeit“ bedeutet.19 Insbesondere die
beiden tschechischen Schriftsteller Josef Čapek und sein Bruder Karel be‐
reiteten durch ihre Science-Fiction-Literatur zu Beginn des 20. Jahrhun‐
derts den Weg zur heutigen Wortbedeutung. In seinem 1921 erschienenen
Drama „R.U.R. – Rossumovi Univerzální Roboti“ bezeichnete Karel
Čapek künstlich geschaffene Menschen als „robota“20, wenngleich sein
Bruder Josef als Schöpfer dieses Wortes gilt.21 Durch dieses Theaterstück,
in dem verschiedene Unternehmen die „robota“ zunächst als billige und
rechtlose Industriearbeitskräfte einsetzen, die sich dann jedoch gegen die
Ausbeutung und Unterdrückung ihrer menschlichen Herren auflehnen und
schließlich die Menschheit vernichten, verbreitet sich die Wortschöpfung
„Robot“ in zahlreiche Länder und fand leicht verändert Einzug in die je‐
weilige Umgangssprache.22 In den Folgejahren waren „Roboter“ Gegen‐
stand zahlreicher Filmproduktionen und Science-Fiction-Fantasien23, wel‐
che schließlich in den durch die von Isaac Asimov aufgestellten „Roboter‐
gesetze“ einen ersten Höhepunkt erfuhren. Seitdem sind sie aus der
Science-Fiction-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

Eine einheitliche Definition des Begriffs „Roboter“, den wir im heuti‐
gen Sprachgebrauch verwenden, existiert nicht. Die gebräuchlichsten De‐
finitionen variieren je nach Sachzusammenhang, in dem sie stehen. Durch
die jeweilige Genauigkeit, Vielschichtigkeit und Fachgebundenheit der
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19 Dabringer, in: Institut für Religion und Frieden, Militärroboter, S. 11.
20 Vgl. Čapek, R.U.R. – Rossumovi Univerzální Roboti.
21 Vgl. Homepage der Čapek-Gesellschaft, Namensgeber, abrufbar unter: http://www

.capek-gesellschaft.de/60,0,namensgeber,index,0.html (29.12.2011).
22 Ichbiah, Roboter, S. 40-42.
23 Als der wohl bekannteste Film, in dem Roboter erstmals eine Rolle spielten, gilt

der Stummfilm „Metropolis“ von Fritz Lang aus dem Jahre 1927.

26



Definitionen werden die unterschiedlichsten Aspekte der Robotik mehr
oder weniger intensiv beleuchtet.

Eine sehr allgemeine, aber auch sehr gebräuchliche Definition be‐
schreibt Roboter lediglich als „Maschinen, die nach einem vorgegebenen
Programm festgelegte Aufgaben erfüllen.“24 Diese Definition mag als
Grunddefinition genügen, ist jedoch aufgrund ihrer Allgemeinheit weitge‐
hend unbrauchbar.

Für den Bereich der Industrieroboter kann auf bereits existierende Defi‐
nitionen zurückgegriffen werden. Sowohl die International Federation of
Robotics als auch das European Robotics Research Network (EURON)
verwenden die wohl verbreitetste Definition gem. DIN EN ISO 8373,
nach der unter einem Industrieroboter „ein automatisch gesteuerter, frei
programmierbarer […] Mehrzweck- […] Manipulator […] [verstanden
wird], der in drei oder mehr Achsen […] programmierbar ist und zur Ver‐
wendung in der Automatisierungstechnik entweder an einem festen Ort
oder beweglich angeordnet sein kann“.25 Die VDI Richtlinie 2860 be‐
schreibt Industrieroboter in ähnlicher Weise als „universell einsetzbare Be‐
wegungsautomaten mit mehreren Achsen, deren Bewegungen hinsichtlich
Bewegungsfolge und Wegen bzw. Winkeln frei (d.h. ohne mechanischen
Eingriff) programmierbar und gegebenenfalls sensorgeführt sind. Sie sind
mit Greifern, Werkzeugen oder anderen Fertigungsmitteln ausrüstbar und
können Handhabungs- und/oder Fertigungsaufgaben ausführen.“

Eine vergleichbare, jedoch wesentlich weitere Definition wird vom Ro‐
bot Institute of America (RIA) verwendet, nach der ein Roboter ein „pro‐
grammierbares Mehrzweck-Handhabungsgerät für das Bewegen von Ma‐
terial, Werkstücken, Werkzeugen oder Spezialgeräten“ ist.26

Einer anderen Methode zur Beschreibung von Robotern bedient sich
die Japan Robot Association (JARA). Statt einer umfassenden Gesamtdefi‐
nition definiert sie unterschiedliche Klassen von Robotern, die in drei
Hauptkategorien zusammengefasst werden können: Die erste Kategorie ist
der Manual Manipulator, der als „Handhabungsgerät [beschrieben wird],
das kein Programm hat, sondern direkt vom Bediener geführt wird“. Die
beiden Klassen der Fixed Sequence Robots und der Variable Sequence Ro‐
bots lassen sich zu einer weiteren Kategorie zusammenfassen. Diese Sys‐

24 Dabringer, in: Institut für Religion und Frieden, Militärroboter, S. 13.
25 DIN EN ISO 8373; Die Aussparungen innerhalb des Zitats nennen lediglich die

Normen der jeweiligen Begriffe.
26 Dabringer, in: Institut für Religion und Frieden, Militärroboter, S. 13.
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teme werden als „Handhabungsgerät, das wiederholt nach einem konstan‐
ten Bewegungsmuster arbeitet“ definiert. Schließlich bilden die Intelligent
Robots eine dritte Hauptkategorie. Sie werden definiert als „Geräte, die
über verschiedene Sensoren verfügen und damit in der Lage sind, den Pro‐
grammablauf selbsttätig den Veränderungen des Werkstücks und der Um‐
welt anzupassen“.27

Die Definition der soeben genannten Kategorie der Intelligent Robots
besitzt im Vergleich zu allen vorher genannten Definitionen einen bedeu‐
tenden Unterschied: Während bei den bisher vorgestellten Definitionen
unter dem Begriff „Roboter“ primär eine Art Maschine verstanden wird,
die nach einem vorgegebenen Muster funktioniert, klingen in der Defini‐
tion der Intelligent Robots erstmals Aspekte von „Autonomie“ oder „Intel‐
ligenz“ an. Diese Kriterien sind in den vorher genannten Definitionen
nicht berücksichtigt worden. Die Nichtberücksichtigung ist darauf zurück‐
zuführen, dass in ihrer Entstehungszeit Anfang der 1990er Jahre aufgrund
der damaligen technischen Entwicklung noch nicht über diese Kriterien
diskutiert wurde, bzw. werden konnte.28

Vor dem Hintergrund der weiter fortgeschrittenen Forschung auf dem
Gebiet der Robotik griff Trevelyan diese Aspekte der Autonomie und In‐
telligenz auf und formulierte 1999 eine sehr allgemein gehaltene Defini‐
tion: „Roboter sind intelligente Maschinen zur Erweiterung der menschli‐
chen Bewegungsfähigkeit“29. Insbesondere der in dieser Definition anklin‐
gende Bezug zum Menschen, dass der Roboter für diesen von Nutzen sein
solle, wird in einer weiteren Definition von Christaller et al. beschrieben:
„Roboter sind sensumotorische Maschinen zur Erweiterung der menschli‐
chen Handlungsfähigkeit. Sie bestehen aus mechatronischen Komponen‐
ten, Sensoren und rechnerbasierten Kontroll- und Steuerungsfunktionen.
Die Komplexität eines Roboters unterscheidet sich deutlich von anderen
Maschinen durch die größere Anzahl von Freiheitsgraden und die Vielfalt
und den Umfang seiner Verhaltensformen.“30

Eine weit weniger technische, aber dafür plastischere Definition liefert
der US-Politologe und Robotiker Peter W. Singer. Er definiert Roboter
vereinfacht als „Maschinen, die nach dem Muster Wahrnehmen-denken-

27 Vgl. zu den Ausführungen zu JARA insgesamt: Dabringer, in: Institut für Religi‐
on und Frieden, Militärroboter, S. 13 f.

28 Christaller et al., Robotik, S. 19.
29 Trevelyan, zitiert in: Christaller, et al., Robotik, S. 19.
30 Christaller et al., Robotik, S. 19.
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handeln agieren“31. In seiner Definition bedeutet „Wahrnehmung“, dass
der Roboter Sensoren besitzt, die Informationen aus seiner Umwelt erfas‐
sen können. Auf der Grundlage dieser Informationen berechnet ein Com‐
puter mit speziellen Softwaresystemen die der Situation angemessenen
Entscheidungen. Ein solcher Vorgang ist im Rahmen dieser Definition ver‐
einfacht mit dem menschlichen „Denken“ zu vergleichen. Mit „Handeln“
ist das Ausführen von physischen Aktionen gemeint, welches über mecha‐
nische Systeme, den sogenannten „Effektoren“, erfolgt.32

Weit verbreitet ist noch immer die Vorstellung, dass Roboter eine men‐
schenähnliche Gestalt aufweisen oder herkömmliche Systeme, z.B. Flug‐
zeuge, auf konventionelle Art und Weise funktionieren, jedoch mit dem
Unterschied, dass ein Mensch zur Steuerung im Inneren des Systems nicht
mehr erforderlich ist. Peter W. Singer sieht in dieser Situation eine Pa‐
rallele zu den Anfängen der Autoindustrie, in denen das Automobil als
eine Kutsche angesehen wurde, bei der lediglich die Pferde durch einen
Motor ersetzt wurden: Ab dem Zeitpunkt, in dem sich die Designer von
ihren bisherigen Vorstellungen lösten und gänzlich neue Formen und Grö‐
ßen entwarfen, schritt die technische Entwicklung deutlich schneller voran
und die Fahrzeuge wurden effektiver. Dieser Punkt sei jetzt auch bei der
Entwicklung der Roboter erreicht, so dass in den letzten Jahren durch die
Entwicklung einer Vielzahl neuer Konzepte und Erscheinungsformen bis‐
lang ungeahnte Einsatzmöglichkeiten eröffnet wurden.33

Sämtliche Bestandteile der vorgenannten unterschiedlichen Definitio‐
nen zeichnen zusammen ein ausreichend genaues Bild des abstrakten Be‐
griffs „Roboter“. Für die nachfolgenden Untersuchungen wird dieses Ver‐
ständnis zugrunde gelegt; eine nähere Präzisierung ist nicht erforderlich.

Viele grundsätzlich neue Technologien entstammen ursprünglich dem
militärischen Bereich. Jedoch wird teilweise bereits im Stadium der For‐
schung und Entwicklung militärischer Technologien an die Möglichkeit

31 Singer, Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe Dezember 2010, S. 70 (71); ebenso
ders., in: Schmidt-Radefeldt/Meissler, Automatisierung und Digitalisierung des
Krieges, S. 23 (24).

32 Vgl. zu den Ausführungen des vorstehenden Absatzes insgesamt: Singer, Spek‐
trum der Wissenschaft, Ausgabe Dezember 2010, S. 70 (71 f.).

33 Vgl. zu den Ausführungen des vorstehenden Absatzes insgesamt: Singer, Spek‐
trum der Wissenschaft, Ausgabe Dezember 2010, S. 70 (73).
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der zivilen Nutzung gedacht (sog. „Dual-Use-Forschung“).34 Darüber
hinaus können ursprünglich ausschließlich für den militärischen Bereich
entwickelte Technologien zu einem späteren Zeitpunkt leicht modifiziert
auch für zivile Zwecken eingesetzt oder weiterentwickelt werden.35 So
verhält es sich auch mit der neueren Robotikforschung: Beispielsweise
wurde in den USA die Robotikforschung an den Universitäten ungefähr
seit 1960 vom Militär finanziert.36 Im Folgenden soll daher zunächst er‐
läutert werden, was unter „Militärrobotik“ zu verstehen ist, bevor die da‐
raus hervorgegangene Robotertechnik für den zivilen Bereich näher be‐
trachtet wird.

Militärrobotik

Überblick

Unter Zugrundelegung der vorgenannten Definitionen von Christaller et
al. und Singer ist fraglich, was genau als „Militärroboter“ bezeichnet wer‐
den kann.

„Militärroboter“ sind zunächst ganz basal Roboter, die speziell für den
militärischen Einsatz entwickelt wurden.37 Im Bereich des Militärs ver‐
meiden die Robotikwissenschaftler jedoch den Begriff „Roboter“ und
sprechen vielmehr von „unbemannten Systemen“. Zum einen ist der Be‐
griff des „Roboters“ zu unscharf38, zum anderen sollen Assoziationen zu
Science-fiction-Geschichten verhindert werden.39 Im Laufe der Entwick‐
lung dieser Technologie wurde eine Vielzahl von Bezeichnungen unein‐
heitlich verwendet, was sowohl auf historische als auch auf rechtliche
Gründe zurückzuführen ist.40 Dennoch lassen sich diese unbemannten

Kapitel 2:
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34 Vgl. z.B. Meyer/Obermaier/Obermayer/Strunz, Armee der Wissenschaft, in:
Süddeutsche.de, Artikel vom 25.11.2013, abrufbar unter: http://sz.de/1.1826789
(14.02.2018).

35 Kornmeier, Der Einsatz von Drohnen zur Bildaufnahme, S. 3.
36 Altmann, W&F, Ausgabe 2010-1, S. 10 (10).
37 Dabringer, in: Institut für Religion und Frieden, Militärroboter, S. 49.
38 Altmann et al., Stand und Perspektiven, S. 28.
39 Singer, Spektrum der Wissenschaft, Ausgabe Dezember 2010, S. 70 (71).
40 So wird z.B. die Bezeichnung „Unmanned Aircraft“ verwendet, weil die US-Re‐

gulierungsbehörde den Begriff „Flugzeug“ und nicht „Luftfahrzeug“ benutzt, vgl.
Altmann et al., Stand und Perspektiven, S. 28, m.w.N.
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